Stadt Neresheim

Ostalbkreis

S a t z u n g

über die Erhebung von Stundungszinsen

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (Ges.Bl. S. 129), §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom 18.02.1964 (Ges.Bl. S. 71), § 127a der Reichsabgabenordnung und § 5 des Steuersäumnisgesetzes vom  13.07.1961 (BGBl. I, S. 981) hat der Gemeinderat am 13. April 1970 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Stadt erhebt bei der Stundung von Kommunalabgaben (ausgenommen die Realsteuern) nach Maßgabe des § 127a Abs. 2 der Abgabenordnung vom 22.05.1931 (RGBl. I, S. 161)

in der jeweils geltenden Fassung Stundungszinsen.

§ 2

Schuldner der Stundungszinsen ist der Steuerpflichtige, dem eine Kommunalabgabe gestundet wird.

§ 3

Die Festsetzung der Höhe und die Berechnung der Stundungszinsen erfolgt nach Maßgabe des § 5 des Steuersäumnisgesetzes vom 13.07.1961 (BGBl. I, S. 992) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Verpflichtung zur Zahlung von Stundungszinsen entsteht mit der Bewilligung der Stundung. Der einzelne Zinsbetrag wird jeweils mit seiner Bekanntgabe an den Schuldner zur Zahlung fällig. 

Im übrigen finden die für Kommunalabgaben geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 4

Die Satzung tritt am 1. Juli 1970 in Kraft. 

Neresheim, 21. Mai 1970

gez. Hegele, Bürgermeister

Vorstehende Satzung wurde vom Landratsamt Aalen gem. Erlaß vom 11.06.1970, Nr. IV-

914.01 geprüft und nicht beanstandet. Angeschlagen an den Verkündigungstafeln des Rathauses und am Schulhaus des Teilortes Stetten vom 22.05.-02.06.1970, öffentlich bekanntgemacht im Nachrichtenblatt der Stadt Neresheim v. 22.05.1970.
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